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IVIotion Gastgewerbe I:

Allgemeiner Wirtschaftsschluss um Mitternacht - von Montag bis Sonntag

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich bitte Sie, folgende Motion auf die Traktandenliste des Grossen Stadtrates zu setzen:

Der Stadtrat wird beauftragt, die Ausführungsbestimmungen betreffend die

Polizeistunde (RSS 400.9) anzupassen und den allgemeinen Wirtschaftsschluss (Art.l,

Abs.l) von Montag bis Sonntag auf 24.00 Uhr zu legen.
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Gemäss Gastgewerbegesetz sind Gastrobetriebe, die keine Verlängerung beantragt haben, von

00.00 Uhr bis 05.00 Uhr geschlossen zu halten (vgl. kantonales Gastgewerbegesetz, Art. 19).

Es ist den Gemeinden überlassen, den Wirtschaftsschluss schon früher anzusetzen.

In der Stadt Schaffhausen gelten für die verschiedenen Wochentage unterschiedliche Regeln.

Während der allgemeine Wirtschaftsschluss am Freitag und Samstag auf Mitternacht

angesetzt ist, müssen die Gastrobetriebe von Sonntag bis Donnerstag bereits um 23 Uhr

schliessen (plus 30 Minuten Toleranzzeit).

Dies passt nicht mehr mit dem heutigen Ausgehverhalten überein. Immer mehr Menschen

gehen erst später am Abend ins Restaurant, und dies nicht mehr bloss am Freitag und

Samstag. Dass Restaurantgäste unter der Woche spätestens um 23.30 auf die Strasse gestellt

werden, obwohl der letzte Bus erst eine halbe Stunde später fährt, ist alles andere als

«kundenfreundlich» und bringt einzelne Wirtinnen und Wirte immer wieder in Erklärungsnot.

Daher soll der allgemeine Wirtschaftsschluss in der Stadt Schaffhausen - wie in Neuhausen

übrigens auch - an allen Tagen auf Mitternacht gelegt werden. Die Regeln betreffend

Nachtruhe bleiben selbstverständlich bestehen.

Freundliche Grüsse
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